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Teilnahmebedingungen

Für die Teilnahme an einem Schülerpraktium / einer Berufsfelderkundung
müssen Schülerinnen und Schüler folgende Teilnahmebedingungen 
erfüllen und akzeptieren:

Kleiderordnung:
 - weißes Oberteil
 - weiße Hose
 - weiße Schuhe

Körperschmuck:
 - kurz geschnittene, unlackierte Fingernägel
   (max. bis zur Fingerkuppe, Klarlack ist ebenfalls untersagt)
 - keine Ringe, keine Armbänder oder -ketten
 - unauffällige Halsketten und Ohrringe
 - bei langen Haaren: zusammengebundener, hochgesteckter Zopf

Schweigepflicht:
 - die Schülerin / der Schüler muss die angehängte Schweigepflichts-
   erklärung akzeptieren und unterschreiben

Arbeitszeit:
 - 08:00 bis 18:00 Uhr. Pause von 12:00 bis 14:00 Uhr

Die oben aufgezählten Vorgaben ergeben sich aus gültigen Unfallverhütungsvorschriften und Hygienevorgaben und sind daher nicht
verhandelbar. Ein Missachten führt daher zum Ausschluss vom Praktikum / BFE
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Dokumentation	  der	  Unterweisung	  
Schweigepflicht	  

	  
	  

Die	  nachfolgend	  aufgeführte	  Praktikantin	  wurde	  unterwiesen:	  
	  
O	   vor	  erstmaliger	  Aufnahme	  der	  Tätigkeit	  
	  
Die	  Unterweisung	  wurde	  durchgeführt	  von	  Dr.	  Karin	  Pohl-‐Zöllner	  und	  /	  oder	  Dr.	  Arne	  Zöllner.	  
	  
Themen	  der	  Unterweisung:	  Schweigepflicht:	  
	  
1. Alle	  Angaben	  des	  Patienten,	  sowohl	  über	  seinen	  Krankheitsverlauf,	  	  	  als	  auch	  private	  Angaben	  dürfen	  die	  

Praxisräume	  nicht	  verlassen. 
2. Die	  Schweigepflicht	  besteht	  auch	  gegenüber	  nahen	  Verwandten,	  sofern	  der	  Patient	  	  	  nicht	  ausdrücklich	  

seine	  Einwilligung	  dazu	  gegeben	  hat.	  
3. Die	  Verschwiegenheit	  bezieht	  sich	  ebenfalls	  auf	  sämtliche	  Dokumentationen	  in	  der	  Patientenkartei.	  
4. Die	  Verschwiegenheitsverpflichtung	  muss	  auch	  nach	  Beendigung	  des	  Praktikums	  eingehalten	  werden.	  
	   	  
	  
Teilnehmer:	  
	  
Ich	  wurde	  heute	  von	  Frau	  Dr.	  Karin	  Pohl-‐Zöllner	  und	  /	  oder	  Herrn	  Dr.	  Arne	  Zöllner	  ausführlich	  über	  meine	  
Schweigepflicht	  belehrt.	  
Die	  ausgeführten	  Punkte	  wurden	  besprochen	  und	  erläutert,	  so	  dass	  ich	  deren	  Inhalt	  verstanden	  habe	  und	  
keinerlei	  Fragen	  offen	  geblieben	  sind.	  

	  
	  

Name,	  Vorname	   Tätigkeit	  als	   Unterschrift	  
	   Schülerpraktikum	  //	  BFE	   	  
	   	   	  
	  

	  
Willich,	   	   	   	   ____________________________	  
	   	   	   	   	   	   (Unterschrift	  des	  Unterweisenden) 

	  


